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Sachverhalt

Der Entwurf der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes, der Begriindung und des Um-
weltberichts sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen haben in der Zeit vom 17.06.2019 bis 19.07.2019 o6ffentlich ausgelegen. Die
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung beruhrt werden kann, wurden mit Schreiben vom 17.06.2019 von der Planung
unterrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurfs des Bebauungsplans Stand 1/2019
aufgefordert. Es gingen 21 Stellungnahmen beim Amt ,Am Stettiner Haff“ ein. Die Stel-
lungnahmen der Trager offentlicher Belange wurden gepruft. Sie wurden entsprechend
den jeweiligen Empfehlungen in den Abwagungstabellen behandelt. Von dem Ergebnis
der Abwagung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, mit Schreiben
vom 21.10.2021 unter Angabe der Grinde unterrichtet worden.

Die Abwagung der Anregungen / Hinweise sowie der Stellungnahmen der Behérden und
sonstigen Trager oOffentlicher Belange erfolgte auf Grund eines Wechsels des Vorhaben-
tragers und aus Kapazitatsgrunden des Planungsburos erst 2021. Die Stellungnahmen
der Trager offentlicher Belange wurden gepruft. Sie wurden entsprechend den jeweiligen
Empfehlungen in den Abwagungstabellen behandelt. Von dem Ergebnis der Abwagung
sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, mit Schreiben vom 21.10.2021
unter Angabe der Grinde unterrichtet worden.

Da sich auf Grund des langen Zeitraums zwischen der Beteiligung und der Abwagung
gesetzliche Bestimmungen geandert haben konnen, wurde durch den Landkreis Vor-
pommern-Greifswald SB Bauleitplanung eine erneute Tragerbeteiligung zur 5. Anderung
des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin empfohlen, um abzuklaren, ob die abge-
gebenen Stellungnahmen aus der vorangegangenen Beteiligung nach § 4 Abs. 2 noch
Bestand haben. )

In der Folge wurde der Entwurf der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Eggesin im folgenden Punkt geandert: Anpassung der Rechtsgrundlagen



Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat mit Beschluss vom 23.09.2021 den 2. Entwurf
der 5. Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung vom August 2021 mit dem
Entwurf der Begrindung und dem Entwurf des Umweltberichts gebilligt und zur erneuten
offentlichen Auslegung gemal § 4a Abs. 3 BauGB bestimmt.

Die Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden gemaR § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a
Abs. 3 BauGB zum 2. Entwurf der 5. Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung
vom August 2021, der Begrindung und dem Umweltbericht sowie den vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen erfolgte im Zeitraum vom 25.10.2021 bis einschlieBlich
des 08.11.2021. Die von der Planung bertUhrten Behdrden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange sind nach § 4a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom 21.10.2021 zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Zur erneuten Beteiligung der Offentlichkeit wurde der Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss am 18.01.2022 nochmals bekanntgemacht. Die 6ffentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 31.01.2022 bis 04.03.2022.

Im Rahmen der 6ffentlichen Beteiligungen sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Die 5. Anderung des Flachennutzungsplanes ist zu beschlieRen und der héheren Verwal-
tungsbehorde zur Genehmigung vorzulegen. Die Erteilung der Genehmigung ist ortsub-
lich bekannt zu machen. Die 5. Anderung des Flachennutzungsplanes ist mit der Begriin-
dung und der zusammenfassenden Erklarung Uber die Art und Weise, wie die Umweltbe-
lange und die Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung im Aufstellungs-
verfahrens bericksichtigt wurden und aus welchen Grindender Plan nach der Abwagung
mit den gepruften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmaoglichkeiten ge-
wahlt wurde, zu jedermanns Einsicht bereit zu halten.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliefSt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange gemaR § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB bzw. der Offentlichkeit
gemal § 3 Abs. 2 BauGB wurden gepruft und deren Behandlung entsprechend den
jeweiligen Empfehlungen in der Abwagungstabelle beschlossen. siehe Anlage 1

2. Die Offentlichkeit sowie Behdrden und sonstigen Trager éffentlicher Belange, die
im Rahmen der Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind Uber das
Ergebnis der Abwagung durch Mitteilung zu informieren.

3. Die 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin wird in der vorlie-
genden Fassung vom Marz 2022 beschlossen. Die Begrundung in der Fassung vom
Marz 2022 wird gebilligt. (Anlage 2 u. 3)

4. Die Verwaltung wird gemaR § 6 Abs. 1 BauGB beauftragt, fir die 5. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin die Genehmigung zu beantragen. Die
Erteilung der Genehmigung ist ortsiiblich bekannt zu machen. Die 5. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin wird mit der ortsublichen Bekanntma-
chung gemals § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.

Anlage/n
1 Abw_§ 4a (3)_2022 offentlich
2 01_Planzeichnung 2022 o6ffentlich
3 02 _Begrundung 2022 offentlich
4 03 _Umweltbericht 2022 6ffentlich
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Ifd. | Behdrde und Sonstige Tréager e B2 n
B . Stellung- Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag

Nr. | 6ffentlicher Belange nahme

1. Bergamt Stralsund 08.11.2021  Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte MaBnahme be- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
PSF 1138 riihrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz Es besteht kein Abwdgungsbedarf.
18401 Stralsund (BBergG) sowie keine Belange nach Energiewirtschaftsgesetz

(EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes Stralsund.

Fir den Bereich der 0.g. MaBnahme liegen zurzeit keine Bergbau-
berechtigungen oder Antrage auf Erteilung von Bergbauberechti-
gungen vor.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange wer-
den keine Einwdnde oder erganzenden Anregungen vorgebracht.

2. Staatliches Bau- und 16.12.2021 Die oben genannte Unterlage bzw. Anfrage wurde im Staatlichen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Liegenschaftsamt MV Bau- und Liegenschaftsamt (SBL) Neubrandenburg gepriift. Nach = Es besteht kein Abwagungsbedarf.
Neustrelitzer StraBe 121 derzeitigem Kenntnisstand befindet sich im Bereich des o. g. Vor-

17033 Neubrandenburg habens kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich im Vorhabengebiet forst-
oder landwirtschaftliche Nutzflachen oder fir Naturschutzzwecke
genutzte Landesflachen befinden. Fir eventuelle Hinweise und
Anregungen zu diesen gemaB S 5 des Gesetzes zur Modernisie-
rung der Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltung M-V vom
24.09.2019 nicht zum Landesvermdgen des SBL Neubrandenburg
gehorenden Grundstiicken, sind die jeweiligen Ressortverwaltun-
gen zustandig. Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens eine Einbindung dieser Fachverwaltung
erfolgt ist.

3. Deutsche Bahn AG; DB Es liegt keine Stellungnahme vor.

Immobilien — Region Ost
Caroline-Michaelis-Str. 5 - 11
10115 Berlin
4. CSG GmbH Es liegt keine Stellungnahme vor.
Deutsche Post, DHL Group
Charles-de-Gaulle-Str. 20
53113 Bonn
5. EDIS Netz GmbH Es liegt keine Stellungnahme vor.
PSF 1443
15504 Furstenwalde/ Spree

6. Hauptzollamt Stralsund 28.10.2021 | Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB verweise ich = Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
PSF 2264 vollumfénglich auf meine Stellungnahme vom 03.07.2019 GZ: Z | Es besteht kein Abwégungsbedarf.
18409 Stralsund 2316 B - BB 39/2019 - B 110001.

Erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemél § 4a Absatz 3 BauGB

Bearbeitungsstand: Marz 2022
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Vorpommern-Greifswald
Demminer StraBe 71 - 74
17389 Anklam

§ 4 Abs. 2 BauGB haben die Fachamter des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der 5. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin geprift.

Das Ergebnis der Priifung ist im Folgenden zusammengefasst.

1. Amt fiir Bau, Natur- und Denkmalschutz

1.1 SG Bauleitplanung/Denkmalschutz

1.1.1 SB Bauleitplanung

Die im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgelegten Unterlagen wurden hinsicht-
lich ihrer Ubereinstimmung mit den Vorschriften des BauGB und
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften ge-
praft.

Anregungen oder Bedenken bestehen zum derzeitigen Planungs-
stand nicht.

1.2 SG Naturschutz
Die Stellungnahme wird nachgereicht.

29.11.2021

Seitens der unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald ergeht zum o0.g. Vorhaben folgende ab-
schlieBende Stellungnahme:

Mit der vorliegenden Planung wurde die Begriindung zur Ande-
rung des Flachennutzungsplanes eingereicht. Die untere Natur-
schutzbehérde sieht erneut keine Einwénde gegen die 5. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin.

Einer Uberplanung wird zugestimmt. Mit der vorliegenden Pla-
nung wurden die Begriindung zur Anderung des Flachennut-
zungsplanes und der Umweltbericht eingereicht.

Der (angepasste) Umweltbericht entspricht fir die von der unte-
ren Naturschutzbehérde zu beurteilenden Schutzgiter in vollem

Ifd. | Behdrde und Sonstige Tréager e B2 .
- . Stellung- Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag
Nr. | oéffentlicher Belange nahme
7. IHK Neubrandenburg 08.11.2021 | Nach Prifung der Planunterlagen ergeben sich aus Sicht der In- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
KatharinenstraBe 48 dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg fiir das dstliche = Es besteht kein Abwégungsbedarf.
17033 Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern keine Bedenken bzw. Anregungen
zum vorliegenden Planungsstand.
8. Landesforst M-V Anstalt des Es liegt keine Stellungnahme vor.
offentlichen Rechts
Forstamt Torgelow
Anklamer StraBe 10
17358 Torgelow
9. Landkreis 17.11.2021  Im Rahmen der Beteiligung der Trager o6ffentlicher Belange gem.

Zu 1.1 Bauleitplanung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwagungsbedarf.

Zu 1.2 Naturschutz
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwagungsbedarf.

Erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemél § 4a Absatz 3 BauGB

Bearbeitungsstand: Marz 2022
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Ifd.
Nr.

Behdrde und Sonstige Trager
offentlicher Belange

Datum der
Stellung-
nahme

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme

Behandlung / Beschlussantrag

Umfang der zu erbringenden Unterlagen. Erforderliche Anpassun-
gen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung (Erganzungen)
bzgl. der Bilanzierung der AusgleichsmaBnahmen erfolgen im
Rahmen des B-Plan Verfahrens (Bebauungsplan Nr. 19/2015 ,So-
larpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk™).
Nachforderungen werden aus Sicht der unteren Naturschutzbe-
hérde hinsichtlich des Umweltberichtes im Rahmen der 5. Ande-
rung des F-Plans, nicht erhoben.

Die fachliche und abschlieBende Auseinandersetzung zu den Be-
langen des Naturschutzes des Bebauungsplan Nr. 19/2015 ,So-
larpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk™,
erfolgt gesondert und umfassend im parallel laufenden Bebau-
ungsplanverfahren.

2. Amt fiir Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

2.1 SG Abfallwirtschaf/Immissionsschutz

2.1.1 SB Abfallwirtschaf/Altlasten

Die Hinweise und Auflagen der unteren Abfall- und Bodenschutz-
behérde sind in der vorliegenden 5. Anderung des Fldchennut-
zungsplans berlcksichtigt. Weitere Auflagen werden nicht erho-
ben.

2.1.2 SB Immissionsschutz
Seitens der unteren Immissionsschutzbehérde bestehen zum o.g.
Vorhaben keine Einwande.

2.2 SG Wasserwirtschaft

Dem geplanten o0.g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasser-

behérde des Landkreises unter Einhaltung nachfolgender Aufla-

gen und Hinweise zugestimmt:

Auflagen

1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden
eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die
Bewegung, die Hohe oder die Beschaffenheit des Grundwas-
sers auswirken kénnen, der zustéandigen Behdrde einen Mo-
nat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2)
WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies
der zustandigen Behdrde unverziglich anzuzeigen.

2. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene
Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung) erforderlich sein,
so stellt dies nach § 9 WHG eine Gewasserbenutzung dar.
Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewassers der
wasserrechtlichen Erlaubnis.

Zu 2.1 Abfallwirtschaf/Immissionsschutz
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwagungsbedarf.

Zu 2.2 Wasserwirtschaft

Die Stellungnahme wird beriicksichtigt.

Der Umweltbericht wird unter dem Abschnitt 2.3.1.5
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser um die vier an-
gefihrten Auflagen und die vier angefiihrten Hinweise
der Unteren Wasserbehdrde redaktionell erganzt.

Erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemél § 4a Absatz 3 BauGB

Bearbeitungsstand: Marz 2022
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Datum der
Stellung- Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag
nahme

Ifd. | Behdrde und Sonstige Tréager
Nr. | oéffentlicher Belange

3. Die gesammelte Einleitung von Niederschlagswasser des ge-
planten Bauvorhabens in ein (auch Grundwasser) stellt nach
8§ 9 WHG eine Gewasserbenutzung dar. Die Benutzung eines
Gewadssers bedarf nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen Er-
laubnis durch die Untere Wasserbehérde.

4. Sollten bei den Erdarbeiten Dranungen oder auch andere hier
nicht erwahnte Entwdsserungsleitungen angetroffen und be-
schadigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funktions-
fahig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauar-
beiten trockengefallen sind. Der zustéandige Wasser- und Bo-
denverband ist zu informieren.

Hinweise

1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veranderung der Gewas-
sereigenschaften zu vermeiden und die Leistungsfahigkeit
des Wasserhaushalts zu erhalten.

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert,
verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation ohne Ver-
mischung mit Schmutzwasser in ein Gewisser eingeleitet wer-
den.

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann Uber
eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mit-
tieren Hochsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grund-
stlck versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeits-
blatt DWA-M 153 muss der relevante Versickerungsbereich
im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.

4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ahnliches ge-
plant, sind diese so herzurichten, dass Nachbargrundsticke
nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

5. Nach § 16 LWaG M-V wird fir das Enthehmen von Grundwas-
ser kein Wasserentnahmeentgelt erhoben, sofern die Was-
sermenge insgesamt nicht mehr als Zweitausend Kubikmeter
im Kalenderjahr betragt.

10. Stadt Torgelow 05.11.2021 keine Anregungen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

BahnhofstraBe 2 Es besteht kein Abwagungsbedarf.
17358 Torgelow

11. Stadt Ueckermiinde 27.10.2021 keine Hinweise oder Anregungen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

PSF 1145 Es besteht kein Abwagungsbedarf.
17368 Ueckermiinde

Erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemél § 4a Absatz 3 BauGB Bearbeitungsstand: Mérz 2022
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Verwaltung MV

Amt fiir Geoinformation,
Vermessungs- und
Katasterwesen

Libecker StraBe 289
19059 Schwerin

Ifd. | Behdrde und Sonstige Tréager e B2 .
B . Stellung- Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag
Nr. | oéffentlicher Belange nahme
12. Staatliches Amt fiir 05.11.2021 Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirt- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Landwirtschaft und Umwelt schaft Es besteht kein Abwagungsbedarf.
MSE . Aus immissionsschutz- und abfallrechtlicher Sicht bestehen keine
Neustrelitzer StraBe 120 Einwande.
17033 Neubrandenburg
13. Staatliches Amt fiir 04.11.2021 Die Prifung ergab, dass die Belange der Abteilung Naturschutz, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Landwirtschaft und Umwelt Wasser und Boden meines Amtes durch die vorliegende Planung @ Es besteht kein Abwégungsbedarf.
Vorpommern nicht beriihrt werden.
BadenstraBe 18
18430 Stralsund
14. StraBenbauamt Neustrelitz Es liegt keine Stellungnahme vor.
PSF 1246
17222 Neustrelitz
15. Wasser- und Bodenverband Es liegt keine Stellungnahme vor.
~Uecker-Haffkiiste™
Kastanienallee 1a
17373 Seebad Ueckermiinde
16. WasserstraBen- und Es liegt keine Stellungnahme vor.
Schifffahrtsverwaltung
Stralsund
Wamper Weg 5
18439 Stralsund
17. = Amt fir Raumordnung und 04.01.2022  Mit dem 0. g. Vorhaben soll eine Freiflachenphotovoltaikanlage Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Landesplanung Vorpommern auf einer rund 1,7 ha groBen Ackerflache unmittelbar westlich der = Es besteht kein Abwagungsbedarf.
Am Gorzberg, Haus 8 Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk entwickelt werden. Der Fla-
17489 Grelfswald chennutzungsplan stellt den Planbereich als Flache fur Landwirt-
schaft dar.
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 25.07.2019
komme ich zu dem Ergebnis, dass die Ziele der Raumordnung
den Bauleitplanungen nicht entgegenstehen. Auf Grundlage der
erneut eingereichten Planentwiirfe gelten die Inhalte der Stel-
lungnahme vom 25.07.2019 fort.
18. Landesamt fiir innere Es liegt keine Stellungnahme vor.

Erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemél § 4a Absatz 3 BauGB
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triebenen Anlagen (z.B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel,
Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Ent-
sorgungsleitungen) befinden oder in nachster Zeit geplant sind.
Diese Stellungnahme gilt nur fiir den angefragten raumlichen Be-
reich und nur fir die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Ifd. | Behdrde und Sonstige Tréager e B2 .
B . Stellung- Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag
Nr. | oéffentlicher Belange
nahme
19. = GASCADE Gastransport GmbH 04.11.2021 = Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
KéInische StraBe 108-112 Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie = Es besteht kein Abw&gungsbedarf.
34119 Kassel OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.
Nach Priifung Ihres Vorhabens im Hinblick auf eine Beeintrachti-
gung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen
zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schlieBt
die Anlagen der v.g. Betreiber mit ein.
20. 50Hertz Transmission GmbH 01.11.2021 Nach Priifung der Unterlagen teilen wir Thnen mit, dass sich im Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Tgisdse;téaﬁl? 2 Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH be- = Es besteht kein Abwdgungsbedarf.
eriin
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5. ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANS DER STADT EGGESIN

Planausschnitt

N

Plangrundlage

Als Grundlage fir die Darstellung der Planzeichnung dient
ein Ausschnitt des analogen Flachennutzungsplanes der

’—H—‘;—( Meter Stadt Eggesin mit Stand der Beschlussfassung vom
2 .2015

1
9.06.

Planzeichenerklarung
1. Art der baulichen Nutzung

2. Sonstige Planzeichen

LI

Rechtsgrundlagen

. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147)

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

sonstiges Sondergebiet § 11 Abs. 2 BauNVO

"Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie"

Grenze des Geltungsbereichs der 5. Anderung des Flachennutzungsplans

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der ung vom 21.
3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

. Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

e Landesplanungsgesetz (LPIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M- V 1998, S. 503,
613), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBI. M-V S. 166, 181)

2017 (BGBI. | S.

. L g (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2015, zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033)
. Kommunalverfassung fiir das Land g (K fassung - KV M-V) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777), geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467)

e  Gesetz iiber und L - vom 29. Juli 2009,
BGBI. | S. 2542, zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3908)

. Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfilhrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausfiihrungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

. Hauptsatzung der Stadt Eggesin in der aktuellen Fassung

Verfahrensvermerke

1.

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 02.07.2018. Die ortsiibliche Bekanntmachung des
erfolgte der | der Stadt Eggesin im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes "Am
oam .. e

Stettiner Haff" Nr. ..
Die fir und L
des Landes M/V (LPIG) am

Stelle ist gemaR § 17 des Gesetzes (iber die Raumordnung und Landesplanung
... informiert worden.

Die friihzeiti il der Of i it nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde in Form einer 6ffentlichen Auslegung vom 25.10.2018
bis zum 26.11.2018 durchgefiihrt.

Die von der Planung beriihrten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Stadtvertretung hat am 28.03.2019 den Entwurf der 5. And g des Fla mit
Auslegung bestimmt.

Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Entwurf der 5. Anderung des FI3 aus F i { und L sowie die
i haben zuletzt in der Zeit vom 17.06.2019 bis 19.07.2019 wahrend der
Dienststunden im Amt "Am Stettiner Haff" sowie im Internet unter der Adresse http://www.eggesin.de/Bekanntmachungen, nach § 3
Abs. 2 BauGB offentlich Die 6 ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen wahrend der
i j werden kénnen, am 12. Juni 2019 im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes "Am Stettiner

und zur

von
Haff" Nr. 06/2019 bekannt gemacht worden.

Im Ergebnis der il der O und der sowie Trager offentlicher Belange erfolgte eine
U itung des Entwurfes. Die hat am den 2. Entwurf die 5. Anderung des Fléchennutzungsplans

und zur gung bestimmt. Zur ili der Of it geméaM § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB lag der
2. Entwurf der 5. Anderung des Fléa sowie die i in der Zeit vom

28.10.2021 bis zum 08.11.2021 6ffentlich aus. Die offentliche Auslegung ist am 14.10.2021 im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes "Am
Stettiner Haff" Nr. 10/2021 bekannt gemacht worden.

Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind nach § 4a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom
21.10.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB ist in der Zeit vom 31.01.2022 bis einschlieRlich
dem 04.03.2022 wit worden. Die 6 i gung ist am 18.01.2022 im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes "Am Stettiner
Haff" Nr. 01/2022 bekannt gemacht worden.

Der Biirgermeister

Stadt Eggesin, den.... Siegel

Die Stadtvertretung hat die und der Biirger sowie die der Trager &

Belange und Nachbargemeinden am ... gepriift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Die 5. Anderung des Fl aus der wurde am von der als
Die der 5. Anderung des Fla mit dem L wurde mit der

Stadtvertretung vom .... gebilligt.

Der Biirgermeister

Stadt Eggesin, den... Siegel

Die Genehmigung der 5. Anderung des wurde mit g der hoheren érde vom
Az

mit Auflagen und Hinweisen erteilt. Die Auflagen sind erfilllt, die Hinweise sind beachtet.

Der Biirgermeister

Stadt Eggesin, den.... Siegel
Die 5. Anderung des Fla wird hiermit

Der Biirgermeister
Stadt Eggesin, den Siegel

Die Erteilung der Genehmigung der 5. Anderung des Flachennutzungsplans und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der
Di von allen i werden kann und iber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ... im

Ubersichtskarte

Als Grundlage fiir die Darstellung der Planzeichnung dient ein Ausschnitt des analogen Flachennutzungsplanes der
Stadt Eggesin mit Stand der Beschlussfassung vom 29.06.2015. MaRstab: 1:10.000

Vi, Y (AN

Bereich der 5. Anderung

5. Anderung des Flichennutzungsplans
der Stadt Eggesin

Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes "Am Stettiner Haff" am ... . ortsiiblich bekannt gemacht worden. In der
wng ist auf die der g von und F i und von Méngeln der dgung
der sich (§ 215 Abs. 2 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) sowie die Moglichkeit,
Entschadigungsanspriichen geltend machen und das erléschen dieser U (§ 44 BauGB) hi i worden. Die F
istam .. .. in Kraft getreten.

Der Biirgermeister

Stadt Eggesin, den.... Siegel
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1. Planungsanlass

Freiflachen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegiertes Vorhaben im
Sinne des § 35 BauGB. Insofern kann Baurecht nur Gber einen Bebauungsplan
geschaffen werden. Die Stadtvertretung hat am 19.07.2018 den Aufstellungs-
beschluss flir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 19/2018 ,Solarpark
Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckerminde-Pasewalk™ der Stadt Eggesin ge-
fasst. Im Sinne des Entwicklungsgebotes ist flir den Geltungsbereich der 5.
Anderung des Fldchennutzungsplans der Stadt Eggesin die Darstellung eines
sonstigen Sondergebietes gem. § 11 Abs. 2 BauNVO notwendig.

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiur die Erzeugung von
Solarstrom geschaffen.

Der wirksame Flachennutzungsplan stellt den Planungsraum als Flache flr die
Landwirtschaft dar. Die geplante Nutzung als sonstiges Sondergebiet im Sinne
von § 11 Abs. 2 BauNVO lasst sich deshalb nicht aus dem wirksamen Flachen-
nutzungsplan entwickeln. Insofern soll zur Schaffung einer stadtebaulichen Ord-
nung der Flachennutzungsplan der Stadt Eggesin gemaf3 § 8 Abs. 3 BauGB im
Parallelverfahren gedndert werden.

Auf die Darstellung oder die konkrete Beschreibung eines Gesamtkonzeptes
wird verzichtet, denn die Auswahl des Vorhabenstandortes erfolgt aufgrund von
konkreten Investitionsabsichten eines Vorhabentragers auf der Basis der der-
zeitigen Foérderkulisse des EEG.

Bearbeitungsstand: Mdrz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplanes
fir den Bereich ,Solarpark Gumnitz westliche
der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk"

Begriindung
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Vorgaben und Rahmenbedingungen

2.1 Rechtsgrundlagen

2

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.
September 2021 (BGBI. I S. 4147)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBI.
1991 I S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. I S. 1802)

Landesplanungsgesetz (LPIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Mai
1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 503, 613), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 9. April 2020 (GVOBI. M-V S. 166, 181)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt gedndert durch Gesetz vom
26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033)

Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommu-
nalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011
(GVOBI. M-V 2011, S. 777), geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli
2019 (GVOBI. MV S. 467)

Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBI. I S. 2542, zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3908)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfithrungsgesetz - NatSchAG M-V)
vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

Hauptsatzung der Stadt Eggesin in der aktuellen Fassung

.2 Geltungsbereich

Der Anderungsbereich der 5. Anderung des Flachennutzungsplans bel&duft sich
auf eine Flache von rund 1,7 ha. Er erstreckt sich westlich der Bahnlinie Uecker-
munde-Pasewalk auf das Flurstliick 167 sowie Teilflachen der Flurstliicke 175/7,
168, 176/3 und 175/4 der Flur 9 in der Gemarkung Eggesin.

Bearbeitungsstand: Mdrz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplanes

fir den Bereich ,Solarpark Gumnitz westliche
der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk™

Begriindung
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2.3 Planungsbindungen

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsédtzen der Raumordnung.
Dabei sind die einzelnen Bundeslander gebunden, Ubergeordnete und zusam-
menfassende Plane oder Programme aufzustellen.

Fir Planungen und MaBnahmen der Stadt Eggesin ergeben sich die Ziele,

Grundsatze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden

Rechtsgrundlagen:

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember
2008 (BGBI. I S. 2986), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBI. I S. 2694)

o Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998
(GVOBI. M-V S. 503), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Ap-
ril 2020 (GVOBI. M-V S. 166)

o Landesverordnung Uber das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016

o Landesverordnung Uber das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpom-
mern (RREP VP-LVO) vom 19. August 2010

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und
Grundsatzen der Raumordnung zu prifen. Rechtsgrundlage hierflir ist § 4 Abs.
1 ROG.

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die raumliche Entwicklung und
Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In die-
sem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovolta-
ikanlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswir-
kungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit.

GemaB geltender Rechtsprechung trifft das regelmaBig dann zu, wenn infolge
der GroBe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die Uber den unmit-
telbaren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung).

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben fiur die Entwicklung der Erneuerbaren
Energien getroffen worden. GemaB dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V
2016 soll in allen Teilraumen eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche
Energieversorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll
dabei stetig wachsen.

Bearbeitungsstand: Mdrz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplanes
fir den Bereich ,Solarpark Gumnitz westliche
der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk"

Begriindung
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Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der
Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissio-
nen so weit wie mdéglich zu reduzieren. Weitere Reduzierungen von Treibhaus-
gasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung von MaBnahmen

o zur Energieeinsparung,
o der Erhdhung der Energieeffizienz,

o der ErschlieBung vorhandener Warmepotenziale z. B. durch Nutzung der
Geothermie sowie

o der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz
in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planun-
gen erreicht werden.

Bei Planungen und MaBnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu er-
heblichen Beeintrachtigungen naturschutzfachlicher Belange fihren, ist zu pri-
fen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Grinden des Uberwie-
genden o6ffentlichen Interesses angewendet werden kdénnen.

Freiflachenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flachensparend errichtet
werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversi-
onsstandorten, endgultig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und
bereits versiegelten Flachen errichtet werden. Landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen dirfen nur in einem Abstand von 110 Metern beiderseits von Autobahnen,
BundesstraBen und Schienenwegen fur Freiflachenphotovoltaikanlagen in An-
spruch genommen werden (LEP M-V 2016 Z 5.3 (9)).

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Vorpommern zudem
die textlichen Vorgaben des RREP VP zu beachten. Grundsatzlich ergibt sich
auch aus dem RREP VP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Erneu-
erbaren Energien. Es wird ausgefuhrt, dass an geeigheten Standorten die Vo-
raussetzungen flir den weiteren Ausbau regenerativer Energietrager [...] ge-
schaffen werden sollen (RREP VP Programmsatz 6.5.6).

Durch MaBnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhéhung der Energieeffizienz
und die Nutzung regenerativer Energietrager soll die langfristige Energieversor-
gung sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden
(RREP VP Programmsatz 6.5.5). Damit richtet sich die langfristige raumord-
nerische Zielstellung nach einer optimalen Nutzung regenerativer Energiequel-
len, auch im Hinblick auf den Klimaschutz.

Auch flr die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie sind
konkrete Entwicklungsabsichten des RREP VP zu berucksichtigen. GemaB dem
Programmsatz 6.5 (8) RREP V-P sollen Solaranlagen vorrangig auf Gebauden
oder Larmschutzwanden bzw. auf vorbelasteten Standorten wie Konversionsfla-
chen aus wirtschaftlicher oder militarischer Nutzung errichtet werden.

Bearbeitungsstand: Mdrz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplanes
fir den Bereich ,Solarpark Gumnitz westliche
der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk"

Begriindung
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Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energie-
tragern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunk-
ten eine besondere Bedeutung zu.

Dem kann die Stadt Eggesin mit der vorliegenden Planung Rechnung tragen.

Sofern im Rahmen einer Standortprifung besondere Standorterfordernisse
keine Alternativen aufzeigen und das Vorhaben allgemein die Grundzige der
Ubergeordneten Planung nicht berihrt, so ist eine Vereinbarkeit mit dem o. g.
Grundsatz der Raumordnung und Landesplanung erkennbar.

Die Grundzlge der Planung sind berihrt, wenn das Vorhaben der planerischen
Konzeption widerspricht und die mit dem vorliegenden Raumordnungsplan ver-
folgten Ziele und Zwecke vereitelt werden (Bielenberg/Run-kel/Spannowski,
Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und der Lander, § 11 Rn.
31).

Die Grundziuge der Planung werden vorliegend nicht berihrt. MaBgebend ist
hier, dass flir den vorliegenden Einzelfall ausschlieBlich Béden mit einer gerin-
gen Funktionsauspragung fur die Landwirtschaft Gberplant werden.

Um der Landwirtschaft kein hochwertiges Ackerland zu entziehen, wurde der
Planungsraum auf Bdden mit geringen Bodenwerten beschrankt. Bei den sich
im Geltungsbereich befindenden Béoden handelt es sich um Sandacker (ACS) mit
Bodenwertzahlen von 13-14.

Daruber hinaus steht der Planungsraum weiterhin der Landwirtschaft zur Ver-
figung. Eine Beweidung der Flache ist mdglich.

Die 5. Anderung des Flachennutzungsplans und der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 19/2018 entsprechen dem Ziel 5.3 (9) LEP M-V und sind mit den
Zielen der Raumordnung vereinbar.

Bearbeitungsstand: Mdrz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplanes
fir den Bereich ,Solarpark Gumnitz westliche
der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk"

Begriindung
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3. Entwicklungsziele der Flachennutzungsanderung

Ziel der 5. Anderung des Flachennutzungsplans ist es, durch die Ausweisung
eines sonstigen Sondergebietes die Realisierung und den Betrieb einer Freifla-
chenphotovoltaikanlage einschlieBlich der erforderlichen Nebenanlagen pla-
nungsrechtlich zu ermdglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem So-
larstrom zu sichern.

Fir den Anderungsbereich der 5. Anderung des Fldchennutzungsplans ergibt
sich folgende Flachenbilanz:

Ausweisung im Flachennutzungsplan Bestand Planung
Flache fir die Landwirtschaft 0,88 0 ha
Sonstiges Sondergebiet auf Basis solarer 0 ha 0,88 ha
Strahlungsenergie

Bearbeitungsstand: Mdrz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplanes
fir den Bereich ,Solarpark Gumnitz westliche
der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk"

Begriindung



Seite |9

4. Auswirkungen der Flachennutzungsanderung

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes ,Energiegewinnung auf der Ba-
sis solarer Strahlungsenergie" entfaltet auf der Ebene des Flachennutzungs-
plans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt.
Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen flir die Sicherung bzw.
Entwicklung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage geschaffen.

Die Ermittlung der konkreten Umweltauswirkungen ist auf der Ebene des Fla-
chennutzungsplans in diesem Fall nicht zielfihrend, weil mit der Anderung der
Ausweisung in ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Energie-
erzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie™ keine unmittelbaren Ein-
griffe in Natur und Landschaft verbunden sind.

Grundsatzlich besteht auf dieser Planungsebene die Mdglichkeit, die schwer-
punktmaBige Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden
Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und abschlie-
Bende Konfliktbewaltigung der zu erwartenden Auswirkungen ist deshalb auf
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zielfihrender.

Es wird deshalb auch auf die Umweltprifung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 19/2018 ,Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Uecker-
munde-Pasewalk™ verwiesen.

Dennoch ist auch im Rahmen der Umweltprifung auf dieser planungsebene
schutzgutbezogen zu beurteilen, welche vorhersehbaren erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind. Insofern werden im Rahmen der Umweltpri-
fung der 5. Anderung des Fladchennutzungsplans die Ergebnisse aus der Um-
weltprifung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 19/2018 ,Solarpark
Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckerminde-Pasewalk" generalisiert und in ei-
nem gréberen BewertungsmafBstab verwendet.

Bearbeitungsstand: Mdrz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplanes
fir den Bereich ,Solarpark Gumnitz westliche
der Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk"

Begriindung
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1. Einleitung

Freiflachen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegiertes Vorhaben im Sinne des
§ 35 BauGB. Insofern kann Baurecht nur Uber einen Bebauungsplan geschaffen
werden. Die Gemeinde hat 19.07.2018 den Aufstellungsbeschluss flir den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckermiinde
Pasewalk™ der Stadt Eggesin gefasst. Im Sinne des Entwicklungsgebotes ist fir den
Anderungsbereich der 5. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Eggesin die
Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes gem. § 11 Abs. 2 BauNVO notwendig.
Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen flir die Erzeugung von
Solarstrom geschaffen.

Der wirksame Flachennutzungsplan stellt den Planungsraum als Flache flur die
Landwirtschaft dar. Die geplante Nutzung als sonstiges Sondergebiet im Sinne von §
11 Abs. 2 BauNVO lasst sich deshalb nicht aus dem wirksamen Flachennutzungs-plan
entwickeln. Insofern soll zur Schaffung einer stadtebaulichen Ordnung der Flachennut-
zungsplan der Stadt Eggesin gema3 § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren gedndert
werden.

Aus diesem Grund ist gemaB3 § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprifung durchzufiihren,
deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist gemaBi
§ 2 a Satz 3 BauGB ein eigenstandiger Teil der Begrindung des Bauleit-plans. Er stellt
insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
dar. Im Rahmen der Umweltpriifung werden somit die Vertraglichkeit des geplanten
Vorhabens mit unterschiedlichen Schutzgltern geprift und die zu erwartenden
erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet.

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens

Ziel der Flachennutzungsplananderung in Verbindung mit dem Bebauungsplan ist
es, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes (§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit
der Zweckbestimmung ,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie"
die Errichtung und den Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaikanlage einschlieBlich
der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermdglichen und die Erzeu-
gung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtflache von 1,7 ha. Man kann in der Praxis
davon ausgehen, dass ca. 60 % der Sondergebietsflache von den Modultischen
Uberstanden werden und aufgrund der Verschattungswirkung eine Freihalteflache
von 40 % erforderlich ist, um eine optimale Energieausbeute erzielen zu kdnnen.
Entsprechend wurde eine Grundflachenzahl von 0,60 festgesetzt.
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Innerhalb des festgesetzten Baufeldes sollen Modultische mit Photovoltaikmodulen
in parallelen Reihen installiert werden. Die Module werden mit einer Neigungsaus-
richtung von ca. 20° gegen Sluden platziert. Mittels Klemmen werden sie an dem
Untergestell befestigt. Die einzelnen Tische werden auf starre Tragergestelle aus
verzinktem Stahl montiert. Diese werden in den unbefestigten Untergrund ge-
rammt. Die Module werden zu Strangen untereinander verkabelt, welche geblindelt
an einen zentralen Wechselrichter angeschlossen werden. Der Kabelgraben, der
dazu bendtigt wird, hat eine Breite von 0,40 m und eine Tiefe von bis zu 1,20 m.
Die verschiedenen Horizonte werden beim Aushub getrennt gelagert und nach der
Verlegung der Kabel auch getrennt nach Bodenarten wieder verfillt.

Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhangigkeit der Gelandemodellie-
rung, zur Vermeidung gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung flr eine
optimierte Sonneneinstrahlung variabel zwischen 3 - 5 m.

Die Distanz der Module von der Gelandeoberkante (GOK) variiert aufgrund ihrer
Schragstellung, der Exposition nach Stiden und der Gelandeform. Der Abstand wird
ca. 2 m an der Ruckseite betragen.

GroBflachige Bodenauf und -abtrage, Gehdlzbeseitigungen sowie nachhaltige Ver-
siegelung des Bodens sind nicht notwendig. Flr die Montage und eventuelle War-
tungsarbeiten auf der Flache ist die Herstellung einer mit Schotter teilversiegelten
Zuwegung mit einem Eingriffsumfang von etwa 309 m2 erforderlich.

Die Abflihrung der erzeugten elektrischen Energie und die Einspeisung werden in
Absprache mit dem zustdndigen Energieversorgungsunternehmen gesondert ver-
traglich geregelt und sind entsprechend nicht Gegenstand des vorliegenden Vorha-
benbezogener Bebauungsplans.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll im ersten Quartal 2019 mit der Umsetzung des
Vorhabens begonnen werden. Fur das Rammen der Tragergestelle in den Boden
werden ca. zwei Wochen benétigt. Etwa 3 Wochen wird die Montage der Module
beanspruchen. Weitere 2 Wochen sind flr die Verkabelung der einzelnen Module
eingeplant. Die Arbeiten kénnen teilweise parallel durchgefiihrt werden, sodass die
Bauarbeiten c.a. einen Monat betragen. Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, wird
der Vorhabenstandort nur noch im Fall von Wartungsarbeiten befahren. Die Flache
kann sich somit sukzessiv entwickeln.

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzaunung mit einem handelsubli-
chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Ubersteigschutz in Héhen zwischen
zwei bis drei Metern.
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1.2 Uberblick iiber die der Umweltpriifung zugrunde gelegten Fachgeset-
ze und Fachplane

MaBgeblich flr die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen dieses
Vorhabens sind folgende gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634)

Sind aufgrund der Aufstellung, Anderung, Ergdnzung oder Aufhebung von Bauleit-
planen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungs-
maBnahmen sowie Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen zu erdrtern und zu bilanzie-
ren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).

Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. | S. 3434)

Zur Vermeidung unnoétiger Beeintrachtigungen des Natur- und Landschaftshaushal-
tes sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsatze des Naturschutzes und
der Landschaftspflege maBgeblich und bindend.

Demnach ist zu prifen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des
§ 14 Abs. 1 BNatSchG erwarten lasst (Prognose des Eingriffs).

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle GUber die Inanspruchnahme von Natur und
Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeintrachtigungen der Umwelt
auf ihre Vermeidbarkeit zu prifen (Vermeidungspflicht).

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prufen, ob die Auswirkungen des Vorhabens
beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden kdénnen (Min-
derungspflicht). In einem nachsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeid-
baren Eingriffe durch planerische MaBnahmen des Ausgleichs zu kompensieren.
Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs.
3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
mit den Ubrigen berihrten 6ffentlichen und privaten Belangen abzuwdagen (Integri-
tatsinteresse).

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfithrung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfithrungsgesetz - NatSchAG M-V)
vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigung, Gerdusche, Erschiitterungen und ahnliche Vorgidnge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI. I S. 1274), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Juli
2021 (BGBI. I S. 3146)
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Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Abs. 2 der integrierten Vermeidung
und Minderung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser
und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen
Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt.

Durch Schutz- und VorsorgemaBnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachtei-
le und Belastigungen vermieden werden.

StraBen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-
MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBI. M-V 1993, S. 42), zuletzt geandert durch Artikel
6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 229)

AuBerhalb von Ortsdurchfahrten ist ein 20 m breiter Streifen von baulichen Anlagen
freizuhalten.

Weitere iiberortliche Planungen:

Raumordnung und Landesplanung

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung. Dabei sind
die einzelnen Bundeslander gebunden, Ubergeordnete und zusammenfassende
Plane oder Programme aufzustellen.

Fir Planungen und MaBnahmen der Stadt Eggesin ergeben sich die Ziele, Grundsat-

ze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ausfolgenden Rechtsgrundlagen:

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember
2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3.
Dezember 2020 (BGBI. I S. 2694)

o Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998
(GVOBI. M-V S. 503), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
9. April 2020 (GVOBI. M-V S. 166)

o Landesverordnung Uber das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-
burg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016

o Landesverordnung uber das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vor-
pommern (RREP VP-LVO) vom 19. August 2010

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und
Grundsatzen der Raumordnung zu prifen. Rechtsgrundlage hierflr ist § 4 Abs. 1
ROG.

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die raumliche Entwicklung und
Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem
Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaikanlage,
die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf
gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit.
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GemaB geltender Rechtsprechung trifft das regelmaBig dann zu, wenn infolge der
GroBe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die Gber den unmittelbaren
Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung).

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben flr die Entwicklung der erneuerbaren
Energien getroffen worden. GemaB3 dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016
soll in allen Teilrdumen eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche Energiever-
sorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig
wachsen.

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der Aus-
bau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so
weit wie mdglich zu reduzieren.

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch
Festlegung von MaBnahmen

o zur Energieeinsparung,
o der Erhéhung der Energieeffizienz,

o der ErschlieBung vorhandener Warmepotenziale z. B. durch Nutzung der Ge-
othermie sowie

o der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in
der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen er-
reicht werden.

Bei Planungen und MaBnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erhebli-
chen Beeintrachtigungen naturschutzfachlicher Belange fuhren, ist zu prifen, ob
rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Grinden des uberwiegenden
offentlichen Interesses angewendet werden kénnen.

Freiflachenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flachensparend errichtet werden.
Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandor-
ten, endglltig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versie-
gelten Flachen errichtet werden.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen nur in einem Streifen von 110 Metern
beiderseits von Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen flr Freifldchen-
photovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden (LEP M-V 2016 Z 5.3 (9)).

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Vorpommern zudem die
textlichen Vorgaben des RREP VP zu beachten. Grundsatzlich ergibt sich auch aus
dem RREP VP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien. Es wird ausgefiihrt, dass an geeignheten Standorten die Voraussetzungen fir
den weiteren Ausbau regenerativer Energietrager [..] geschaffen werden sollen
(RREP VP Programmsatz 6.5.6).
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Durch MaBnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhdhung der Energieeffizienz und
die Nutzung regenerativer Energietrager soll die langfristige Energieversorgung
sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden (RREP
VP Programmsatz 6.5.5). Damit richtet sich die langfristige raumordnerische
Zielstellung nach einer optimalen Nutzung regenerativer Energiequellen, auch im
Hinblick auf den Klimaschutz.

Auch flr die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie sind konkre-
te Entwicklungsabsichten des RREP VP zu berlcksichtigen. GemaB dem Pro-
grammsatz 6.5 (8) RREP VP sollen Solaranlagen vorrangig auf Gebauden oder
Larmschutzwanden bzw. auf vorbelasteten Standorten wie Konversionsflachen aus
wirtschaftlicher oder militarischer Nutzung errichtet werden.

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energietragern
kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine
besondere Bedeutung zu.

Dem kann die Stadt Eggesin mit der vorliegenden Planung Rechnung tragen.

Um der Landwirtschaft kein hochwertiges Ackerland zu entziehen, wurde der Pla-
nungsraum auf Bdden mit geringen Bodenwerten beschrankt. Bei den sich im
Geltungsbereich befindenden Bdden handelt es sich um Sandacker (ACS) mit
Bodenwertzahlen von 13-14.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan entspricht dem Ziel 5.3 (9) LEP MV und ist
mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) dient als behérdeninternes Handlungsprogramm
einer Gemeinde. Beispielsweise bildet der Flachennutzungsplan den rechtlichen
Rahmen, welcher durch das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB be-
stimmt ist. Die Stadt Eggesin verfligt lber einen genehmigten und wirksamen
Flachennutzungsplan. Dieser stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans als
Flache fir die Landwirtschaft dar. Die Festsetzung als Sondergebiet , Energiegewin-
nung auf Basis solarer Strahlungsenergie" ist daraus nicht zu entwickeln.

Aus diesem Grund wurde die 5. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt
Eggesin fur den Bereich ,Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckerminde-
Pasewalk™ eingeleitet.
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Weitere fachplanerische Vorgaben:

Leitfaden zur Beriicksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von
PV-Freiflachenanlagen, Bundesamt fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, November 2007

Der Leitfaden entstand im Rahmen eines Monitoring-Vorhaben um die Wirkungen
der Vergltungsregelungen des § 11 EEG auf den Komplex der Stromerzeugung aus
Solarenergie - insbesondere der Photovoltaik-Freiflachen - wissenschaftlich und
praxisbezogen zu untersuchen.

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanla-
gen, Bundesamt flr Naturschutz, Bonn 2009

Die Unterlage schafft einen ersten Uberblick (iber mégliche und tatsichliche Aus-
wirkungen von Freiflachenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und
Landschaftsbild. Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersu-
chungen zu den Umweltwirkungen von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Be-
schrankung auf Arten und Biotope sowie das Landschaftsbild erfolgte.

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschlieBlich des Untersu-
chungsraumes

Der Vorhabenstandort umfasst eine rund 1,7 ha groBe Ackerflache unmittelbar
westlich der Bahnlinie Ueckerminde-Pasewalk. Erschlossen wird der Planungsraum
ausgehend von der LandesstraBe L32 Uber das Flurstick 175/4 durch einen unbe-
festigten Weg. FlUr die Montage und eventuelle Wartungsarbeiten auf der Flache ist
die Herstellung einer mit Schotter teilversiegelten Zuwegung mit einem Eingriffs-
umfang von etwa 309 m2 erforderlich.

Der Geltungsbereich grenzt im Norden und Westen an ein Waldgebiet. Im Sliden
schlieBen sich Ackerflachen an. Im Osten grenzt der Planungsraum unmittelbar an
die Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk.

Im Westen verlauft die LandesstraBe L32 entlang des Geltungsbereichs.

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale
Naturmonumente), 25 (Biosphadrenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27
(Naturpark) und 28 (Naturdenkmaler) des Bundesnaturschutzgesetzes oder europa-
ische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhanden. Gesetzlich
geschutzte Biotope sind nicht betroffen.
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MaBgeblich fiir die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens
sind die unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante die
Flacheninanspruchnahme betreffend die Schutzgiter Flache, Boden, Tiere und
Pflanzen. Die Larm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen wahrend der Bauphase
sind bezlglich der Schutzgiter Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevdlke-
rung, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. AuBerdem ist die Wahrnehmbarkeit
der Anlage beziglich der Schutzgiter Tier, Mensch und Landschaftsbild zu beurtei-
len.

Wesentliche Immissionswirkungen, die zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkun-
gen im Sinne von Uberschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenz-
werte fihren kdnnten, sind nicht zu erwarten.

Weitere Veranderungen, die Auswirkungen auf die Umwelt bzw. die entsprechend
zu betrachtenden Schutzgilter nach sich ziehen, sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht zu erwarten.

Der Untersuchungsraum wurde anhand der maximalen Reichweiten der Wirk-
faktoren des Vorhabens abgegrenzt. MaBgeblich flir die Betrachtungen sind die
Realisierung und der Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaikanlage, die damit ver-
bundenen Wirkungen innerhalb der Bauphase sowie der Funktionsverlust der tber-
baubaren Grundstlicksteile innerhalb der Betriebsphase.

Entsprechend wurde zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes flr die Bestandsauf-
nahme und Bewertung des Umweltzustandes der Anderungsbereichs des Flachen-
nutzungsplans einschlieBlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Unter-
suchungsraumes gewahlt.

2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der
Umweltmerkmale

Das Vorhaben ist sowohl maBnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen und
zu bewerten. Im Falle des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind
somit folgende Auswirkungen aufgrund der Errichtung und des Betriebes einer
Freiflachen-Photovoltaikanlage zu bertcksichtigen:

Baubedingte Auswirkungen

o Larm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr
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Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen
o Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
o Auswirkungen auf die Schutzglter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhéhten Untersu-
chungsbedarf festgestellt:

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flachenin-
anspruchnahme betreffen die Schutzgliter Flache, Boden, Tiere und Pflan-
zen.

2. Larm, Staub sowie Schadstoffimmissionen wahrend der Bauphase sind

bezlglich der Schutzglter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und
Tiere zu beurteilen.

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezlglich der Schutzgiter Tiere,
Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen.

Im Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese
Konflikte eine besondere Berilcksichtigung finden. Im Folgenden erfolgt eine Be-
standsbeschreibung der einzelnen Schutzguter.

2.2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevdlkerung

Der Standort der geplanten Freiflachenphotovoltaikanlage befindet sich im AuBen-
bereich. Die nachstgelegene Wohnnutzung liegt auBerhalb des Einwirkungsbereichs
flr Reflexblendungen.

Westlich entlang des Geltungsbereichs verlduft die LandesstraBe L23. Zwischen der
LandesstraBe und dem Planungsraum wird ein Abstand von mindestens 40 m
eingehalten. Eine Gefahrdung der Verkehrsteilnehmer kann demnach ausgeschlos-
sen werden.

Durch das Ingenieurbliro JERA wurde eine Blendanalyse durchgefiihrt. Die direkt
Ostlich gelegene Bahnlinie Ueckerminde-Pasewalk kann als mdglicher Immissions-
ort benannt werden. Die minimale Entfernung der Bahnlinie zum PV-Modul betragt
11,14 m. Das Gutachten stellt dar, dass die Leuchtdichte der Solarmodule beim
Betrachter signifikant kleiner ist als die Leuchtdichte, die bei einer Absolutblendung
auftreten kann. Somit ist die physiologische Blendung ausgeschlossen.

2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologischen Vielfalt

Fir die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als
Datengrundlage die verotffentlichten Geoinformationsdaten des Landesamtes flr
Umwelt, Naturschutz und Geologie herangezogen.
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Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine
kurze Beschreibung der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum relevanten
Biotoptypen:

Methodik

Auf der Grundlage der charakteristischen Pflanzen- bzw. Gehdlzarten sowie der
Standortbedingungen erfolgt eine Zuordnung der Vegetationseinheiten zu den
Biotoptypen nach der Anleitung fir die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern.

Ergebnisse

Der Geltungsbereich ist weitestgehend als Sandacker (ACS) einzuschatzen. Dieser
Biotoptyp wird landwirtschaftlich bearbeitet und ist folglich wesentlich als naturfern
einzuschatzen. Bei den im Untersuchungsraum vorherrschenden Ackerflachen handelt
es sich um grofBflachige, intensiv genutzte und strukturarme Ackerflachen. Sudlich des
Geltungsbereichs verlauft ein Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegeld (OVU)
grenzt weiterer Sandacker (ACS). Ostlich auBerhalb des Geltungsbereichs erstreckt
sich die Bahn/ Gleisanlage (OVE) sowie ein sonstiger Laubholzbestand heimi-
scher Arten (WXS). Entlang der Gleisanlage verlauft beidseitig sich eine ruderale
Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte (RHU). Noérdlich zum Plange-
biet liegt ein sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten (WXS). Zwischen der
StraBe (OVL), westlich des Plangebietes wird ein 40 m Abstand zu der Photovoltaikan-
lage eingehalten. Angrenzend an die LandesstraBe befindet sich westlich zum Gel-
tungsbereich ein Rad- und FuBweg (OVD) hinter welchem ein sonstiger Laubholz-
bestand heimischer Arten (WXS) verlauft mit einem Abstand von 30 m. Westlich die
StraBe (OVL) befindet sich weiterer Sandacker (ACS), sowie sonstige Laubholzbe-
stinde Heimischer Baumarten (WXS).

Derzeitige Hauptnutzungen unterbinden in weiten Teilen des Planungsraumes bis
heute das Ausbilden einer artenreichen Vegetationsdecke. Das Vorkommen von
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist entsprechend auszuschlieBen.
Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes befinden sich keine gesetz-
lich geschitzten Biotope gemaB § 30 des BNatSchG i. V. m. §§ 18 und 20
NatSchAG M-V.
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Fauna
Methodik

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und
Eignung als Lebensraum eingeschatzt (Potenzialabschatzung). Das Vorkommen
einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort
geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Das daraus abge-
leitete Vorkommen kann jedoch grdéBer sein, als der reelle Bestand, da nicht alle
geeigneten Habitatstrukturen tatsachlich besiedelt sind.

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestan-
des konnte demnach unter Beachtung der stark anthropogenen Vorpragung sowie
Berlcksichtigung einer am MaBstab der praktischen Vernunft ausgerichtete Unter-
suchungstiefe abgesehen werden.

Von ihr waren keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-
kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprichen vor dem
Hintergrund der o6rtlichen Gegebenheiten sichere Rickschlisse auf das Vorhanden-
sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. Das zu untersuchende Artenspektrum
erfolgte unter Beachtung der Ausstattung des Planungsraumes in Verbindung mit
den Ansprlchen einzelner Arten.

Sdugetiere

Flr Saugetiere allgemein, sowie besonders geschiitzte Arten, wie Haselmaus, Biber
und Fischotter ergibt sich kein erhdéhter Untersuchungsbedarf. Sofern der Untersu-
chungsraum als Habitat dieser Arten dient, erzeugt das Vorhaben keinerlei Wirkun-
gen, die eine Gefahrdung oder Beeintrachtigung der Arten nach sich ziehen wirde.
Der Anlagenzaun wird so ausgebildet, dass ein Durchschlupf und damit die Nutzung
des Untersuchungsraums weiterhin méglich sind.

Ruhe- und Fortpflanzungsstatten dieser Arten sind innerhalb des Geltungsbereiches
nicht vorhanden.

Auch flr Fledermause (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhdhter
Untersuchungsbedarf. Es wurden keine Nachweise bzw. Hinweise auf das Vorhan-
densein eines Fledermausquartieres gefunden. Altbdume mit Baumhdhlen sowie
Gebdude sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Das Plangebiet kann nach
Fertigstellung des Solarparks als Nahrungshabitat genutzt werden.

Reptilien

Die Zauneidechse besiedelt Dinengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenra-
sen, Waldrander, Feldraine, sonnenexponierte Bdschungen aller Arten (Eisen-
bahnddmme, Wegrander), Ruderalfluren, Abgrabungsflachen sowie verschiedenste
Aufschlisse und Brachen.
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Die besiedelten Flachen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut
drainiertes Substrat, unerwachsene Teilflachen mit geeigneten Eiablageflachen,
sparlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen
wie Steine, Totholz als Sonnenplatze auf.

Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, selbstgegrabene R&hren oder
verlassene Nagerbauten dienen als Uberwinterungsquartiere.

Nach MARTENS et. al. (1997) haben Bodentiefe, Vegetationshéhe und Vegetations-
struktur den groBten Einfluss auf die Individuenzahlen der Art. Wichtig ist, dass die
Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe Eingraben ermdéglichen.

Innerhalb des Plangebietes sind solche Optimal-Habitate nicht vorhanden.

Die Ackerflachen bieten derzeit aufgrund der hohen Nutzungsintensitat und der
schlechten Habitat-Ausstattung keinen geeigneten Lebensraum flr Reptilien.

Jedoch ist die Ostlich entlang des Planungsraumes Verlaufenden Gleisanlage der
Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk ein potentieller Lebensraum flir Zauneidechsen.
Das Einwandern in den Geltungsbereich ist auf Grund der intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung sowie der fehlenden als unwahrscheinlich anzusehen. Mit einer
Bauzeit auBerhalb des Aktivitatszeitraums im Oktober kann das Eintreffen von
Verbotstatbestanden ganzlich ausgeschlossen werden. Sollte sich die Bauzeit
verschieben, ist vor Beginn der Arbeiten ein Reptilienschutzzaun entlang der stdli-
chen Grenze des Baufeldes zu errichten. Dieser verhindert das Einwandern der
Tiere wahrend der Bauarbeiten.

Amphibien

Vorzugslebensraume von Amphibien, wie Kammmolch (Triturus cristatus), Rot-
bauchunke (Bombina bombina), Europaischer Laubfrosch (Hyla arborea),
Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana dalmatina), Kleiner Wasserfrosch
(Pelophylax lessonae), Wechselkréte (Bufo viridis), Kreuzkroéte (Bufo calamita) und
Knoblauchkréte (Pelobatos fuscus) innerhalb des geplanten sonstigen Sondergebie-
tes nicht vorhanden.

Vorzugslebensraume des Kammmolchs (Triturus cristatus) sind vegetationsreiche,
sonnenexponierte und tiefere Kleingewasser (insbesondere Sdlle, Weiher und
Kiesgrubengewadsser), die aber einen vegetationsfreien Bereich aufweisen sollten.

Die Rotbauchunke (Bombina bombina) hat eine Vorliebe flir sonnenexponierte
groBere Weiher und Sélle mit ausgedehnten, krautigen Flachwasserzonen im Grin-
land. Auch Uberschwemmungsgebiete werden gern besiedelt.

Der Europadische Laubfrosch (Hyla arborea) bendtigt strauchreiches Gelande im
Grinland in der Nahe eines bzw. mehrerer geeigneter Laichgewasser. Geschlossene
Waldungen werden in der Regel gemieden.
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Der Moorfrosch (Rana arvalis) zieht Bereiche mit hohem Grundwasserspiegel (Nie-
dermoore, Briche, Feuchtwiesen) vor.

Der Springfrosch (Rana dalmatina) bevorzugt Buchen- oder Mischwalder trocken-
warme Standtorte mit reicher Vegetation.

Der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) halt sich ganzjahrig in und in unmit-
telbarer Nahe der Gewasser auf.

Stark besonnte Flachgewasser mit maBiger Vegetation und Ruderalflachen in der
Umgebung sind die Biotopanspriche der Wechselkrote (Bufo viridis). Sie liebt
trockene warme Standtorte (z.B. Felder, trockenes Grinland, Steinwalle). Waldge-
biete werden jedoch gemieden.

Die Kreuzkrote (Bufo calamita) bevorzugt offene, vegetationsarme und sandige
Habitate in Verbindung mit flachen, stark besonnten und vegetationsfreien Kleinst-
gewassern.

Knoblauchkréte (Pelobatos fuscus) hat eine Vorliebe fiir eutrophe, schlammige und
Krautreiche Laichgewasser mit vertikaler Pflanzenstruktur sowie lockersandige
Landhabitate

Deren potenzielle Laichgewadsser (sonnenexponiertes Gewasser, offene Wasserfla-
che, reich strukturierter Gewésserboden [Aste/Steine, fehlender Fischbesatz])
befinden sich auBerhalb des Untersuchungsraumes.

Das Einwandern dieser Tiere in die Vorhabenflache ist durch die fehlenden Lebens-
raume sowie die derzeitige intensive Nutzung innerhalb des Plangeltungsbereiches
nicht zu erwarten.

Kafer

Moégliche Lebensrdaume von Kafern, wie Breitrand (Dytiscus latissimus), Eremit
(Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo), Schmalbindiger Breitflligel-
Tauchkafer (Graphoderus bilineatus), Goldgriner Eichenprachtkafer (Eurythyrea
quercus) oder Mentrie 's Laufkafer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) befinden sich
nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Durch das Nicht-Vorhandensein von Vorzugslebensraumen der genannten Kaferar-
ten, kann eine Beeintrachtigung dieser Arten durch das geplante Vorhaben ausge-
schlossen werden.

Schmetterlinge

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der GroBe Feuerfalter (Lycaena dispar), der
Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwarmer (Pro-
serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachlaufen.

Diese geeigneten Lebensrdume sind im Bereich des Vorhabenstandortes nicht
vorhanden.
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Die Errichtung und der Betrieb von Solarmodulen auf einer anthropogen vorgeprag-
ten Flache erzeugen keinerlei Wirkungen auf diese Arten. Eine Beeintrachtigung
dieser Arten durch das geplante Vorhaben kann dementsprechend ausgeschlossen
werden.

Sonstige streng geschiitzte Arten

Berlcksichtigt man, dass die Eingriffsflache keine natlrlichen aquatischen und
semiaquatischen Lebensrdaume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Pisces),
Meeressauger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszuschlieBen.

Avifauna

Unter Bericksichtigung der vorhandenen Ausstattung des Planungsraumes erfolgt
fur die Europaischen Brutvogelarten die Ermittlung des Artenbestandes aufgrund
eines fur die jeweiligen Arten geeigneten Lebensraumpotentials.

Eine Betroffenheit von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z.B.
Eisvogel (Alcedo atthis), Haubentaucher (Podiceps cristatus), Lachmdwe (Larus
ridibundus), Rohrdommel (Botaurus stellaris) Tlpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)
kann ausgeschlossen werden.

Schilfréhrichte, Landungsbereiche von Gewassern oder offene Wasserflachen wer-
den vorhabenbedingt nicht in Anspruch genommen. Auswirkungen auf diese Arten-
gruppen kédnnen demnach nicht abgeleitet werden.

Deren Lebensraume liegen auBerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens. Zu bewer-
ten ist somit der Bestand an Brutvdgeln im Bereich offener und halboffener Lebens-
raume.

Das Vermeidungskonzept sieht den Erhalt sowie die Wahrung eines ausreichend
groBen Abstandes von Gehdélzflachen vor. Damit wird gewahrleistet, dass Niststat-
ten fUr Buntspecht, Blaumeise, Kohlmeise und Star Amsel, Neuntéter, Bluthanfling,
Dorngrasmiicke, Gartengrasmicke und Klappergrasmicke vollstandig unbeein-
trachtigt bleiben. Eine Betroffenheit der Gehdlzbruter, aufgrund von Larm in der
Bauphase, kann vorhabenbedingt jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Zu bewerten ist demnach der Bestand an Brutvogeln im Bereich offener Le-
bensraume sowie Geholzflaichen. Zu den Offenlandbritern zahlen Feldlerche,
Fitis, Goldammer, Grauammer, Jagdfasan, Schwarzkehlchen und Sumpfrohrsénger.

Far alle potenziell vorkommenden Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstatte
nach Beendigung der Brut. Planungsrelevant sind also ausschlieBlich variable
Niststatten der Offenlandbriter.

2.2.3 Schutzgut Flache

GemaB § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden und Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges
MaB begrenzt werden.
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2.2.4 Schutzgut Boden

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrund-
lage und Lebensraum flr Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als
Nahrstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium flr
stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutzflache.

Bdden mit hoher Bedeutung als Lebensraum

Als Boden mit hoher Bedeutung als Lebensraum fiir Flora und Fauna sind solche zu
nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermdglichen.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Bdden mit hoher Bedeutung als Le-
bensraum fir Flora und Fauna vorhanden.

Bdden mit hoher Bedeutung als Regler fiir den Stoff- und Wasserhaushalt

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszugehen,
dass die wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durch-
schnittlich vorhanden sind. Insofern hat der Boden in diesem Bereich flir den Stoff-
und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeutung.

Boden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Im Bereich des Plangebietes sind keine Bodendenkmale bekannt.

Boden mit einer hohen Bedeutung als Nutzflache

Die Béden im Untersuchungsraum weisen eine niedrige Bedeutung flr die Landwirt-
schaft auf.

2.2.5 Schutzgut Wasser

Innerhalb des Planungsraums befinden sich keine Oberflachengewdsser. Das Be-
bauungsplangebiet liegt auBerhalb von Wasserschutzzonen. Nach Landeswasser-

recht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete sowie
Uberflutungsgefahrdete Flachen sind nicht vorhanden oder betroffen.

2.2.6 Schutzgut Landschaft

Der Untersuchungsraum ist durch die intensiv landwirtschaftliche Nutzung und die
Nahe zur LandesstraBe und Bahntrasse gepragt.

Bei der Bewertung des Landschaftsbildes ist die bestehende bauliche Uberpridgung
durch die im Stden verlaufende Bahntrasse zu bertcksichtigen.

Durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung und die Bahntrasse hat der
Planungsraum keine Bedeutung fir die Erholungsnutzung.
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Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfakto-
ren Vielfalt, Eigenart und Schdnheit, so tragt das geplante sonstige Sondergebiet
durch seine Vorpragung eine geringe Bedeutung flir den Natur- und Landschafts-
raum.

2.2.7 Schutzgut Klima und Luft

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt in der feucht kontinental gepragten
Klimazone. Der Vorhabenbereich liegt in dem Landkreis Vorpommern-Greifswald
und gehoért damit zu den Niederschlagsbenachteiligten Gebieten des Landes Meck-
lenburg-Vorpommerns. Die Jahresdurchschnittstemperatur betragt 8,5 °C und der
durchschnittliche Niederschlag 47 mm pro Monat.

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Boden-
denkmale bekannt.

2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

Der Geltungsbereich des Untersuchungsraumes unterliegt keinen nationalen und
internationalen Schutzgebietsausweisungen.

2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands
2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchfiihrung der Planung

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit
sowie die Bevilkerung

Fir den Anderungsbereich des Flachennutzungsplans sind keine wesentlichen
Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise
zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Uberschreitun-
gen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte fuhren kdnnten.

Blendwirkungen

Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen
und Blendwirkungen nur bei fest montierten Modulen in den Morgen- bzw.
Abendstunden auf. Der Einwirkungsbereich ist auf die im Sudosten und
Sudwesten angrenzenden Flachen begrenzt. Bei Entfernungen zu den Modu-
len Uber 100 m sind die Einwirkungszeiten gering und beschranken sich auf
wenige Tage im Jahr.?!

Da sich die nachstgelegenen Wohnnutzungen im Norden auBerhalb des
Einwirkungsbereichs der geplanten Freiflachenphotovoltaikanlage befinden,
werden keine relevanten Blendwirkungen auftreten.

1 R. BORGMANN, Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen
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Die Module sind in ihrer Oberflache und Ausrichtung unabhangig davon so zu
gestalten, dass keine Blendwirkungen an bestehenden StraBen hervorgeru-
fen werden. Heute werden Solarmodule nach dem Stand der Technik mit
Antireflexoberflachen durch mikrotexturierende Oberflachenstrukturen aus-
gestattet.

Zusatzlich wird zur LandesstraBe L23 ein Abstand von 40 m eingehalten.
Eine Gefahrdung der Verkehrsteilnehmer kann demnach ausgeschlossen
werden.

Um eine Blendwirkung in Bezug auf die Bahnlinie Ueckermiinde-Pasewalk
ausschlieBen zu kdnnen wurde eine Blendanalyse durchgefihrt.

Betriebliche L&rmemissionen

Im Nahbereich der Anlage kdénnen z. B. durch Wechselrichter und Kuhlein-
richtungen betriebsbedingte Larmemissionen entstehen. Um ausreichenden
Schallschutz zu gewahrleisten, werden solche larmrelevanten Anlagen mit
einem Mindestabstand von 50 m zur nachstgelegenen Wohnbebauung errich-
tet.

Betriebliche sonstige Immissionen
Eine Beleuchtung des Anlagengelandes ist nicht vorgesehen.

Es sind somit keine erheblichen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut zu erwarten.

2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologi-
sche Vielfalt

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und
Landschaft definiert als ,Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen
oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen."

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prifen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf
Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt des Untersuchungsraumes haben
kdénnen.

Der Geltungsbereich ist derzeit durch groBflachige, landwirtschaftliche Nutzung
gepragt. Die betroffene Eingriffsflache selbst kann auf Grund der o. g. Vorbelastun-
gen kaum als hochwertiger Lebensraum dienen.

Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes fiir Photovoltaik-
Freiflachenanlagen ist ein Totalverlust als Biotop nicht zu beflrchten. Mit der Errich-
tung der Modultische ist der Funktionsverlust der unmittelbar Gberbauten Grund-
sticksteile zu bericksichtigen und auszugleichen.
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Beeintrachtigungen von héheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-
lung und Flacheninanspruchnahme sind deshalb auszuschlieBen.

Was den Funktionsverlust als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen angeht, wird die
Eingriffsintensitat allgemein als gering bewertet, denn das regelmaBige Bearbeiten
mit schwerer Landmaschinentechnik, das Dingen und insbesondere der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln beschranken den Vegetationsbestand auf die entsprechenden
Anbaukulturen des Landwirtes.

Dennoch kdnnen die Flachen als potentielles Bruthabitat flir Vogelarten mit variab-
len Niststatten nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

Mit dem geplanten Baubeginn auBerhalb der Brutperiode und der engen Abfolge der
Ereignisse kommt es zu einer kontinuierlichen Beunruhigung im Bereich der Vorha-
benflache. Die Bauzeit wird ca. einen Monat betragen.

Auswirkungen in der Bauphase

Unter Punkt 2.2.2 dieser Unterlage wurde dargestellt, dass die zu Uberbauenden
Grundstiicksteile von sehr geringer Bedeutung flur den Arten- und Biotopschutz
sind.

Beeintrachtigungen von hdéheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-
lung und Flacheninanspruchnahme sind deshalb auszuschlieBen. Die geplanten
Einfriedungen der Vorhabenfldche sind mit ausreichend groBen Offnungen verse-
hen, um eine Barrierewirkung zu unterbinden.

Bei der Durchfihrung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. Marz bis zum 30.
September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun zu errichten,
welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhindert. Dieser Zaun ist
im Rahmen einer 6kologischen Baulberwachung (durch ein hierfir qualifiziertes
Fachbiro fur Natur und Artenschutz) errichten zu lassen. Die Funktionsfahigkeit
dieses Zaunes ist wahrend des gesamten Bauzeitraumes sicher zu stellen. Das
Fachbtro ist der UNB rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich zu benen-
nen. Eine Beunruhigung der Fauna wahrend der Bauphase ist nicht ganzlich auszu-
schlieBen.

Besonders betroffen sind hier Végel. Bodenbriter wie die Feldlerche errichten ihre
Brutstatten in 15 - 25 cm hoher Vegetation. Gehdlzbriter wie der Buntspecht
errichten ihre Brutstatten in der umliegenden Bewaldung. Hierzu werden auch die
intensiv bewirtschafteten Ackerflachen genutzt.

Die temporaren Unruhe- und Larmeinflisse sind vergleichbar mit dem Einfluss von
Landmaschinen zur Bewirtschaftung der umliegenden Ackerflachen. Eine Nachhal-
tigkeit ist also nicht gegeben.
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Um den Verbotstatbestand gemaB § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden sollte der
Beginn der geplanten BaumaBnahmen auBerhalb der Brutperiode erfolgen. Die
Bauzeit wird ca. einen Monat betragen.

Erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigungen von Boden- und Gehdlzbritern in
der Bauphase lassen sich bei ordnungsgemaBer Errichtung der geplanten baulichen
Anlagen unter Einhaltung der beschriebenen VermeidungsmaBnahmen nicht ablei-
ten.

Auswirkungen in der Betriebsphase

Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine Begriinung der Flachen durch die
Einsaat von standortheimischen Saatgut oder durch Selbstbegriinung. Somit wer-
den die intensiv genutzten Ackerflachen zu Grinland umgewandelt. Aus natur-
schutzfachlicher Sicht wird sich dies positiv auf das Arteninventar und die Biodiver-
sitat am Standort auswirken.

Vor allem fir Wirbellose und viele kleinere Wirbeltiere ist eine Verbesserung der
Lebensbedingungen zu erwarten. Die Grinlandbereiche kdnnen sich zu wichtigen
Trittsteinbiotopen bzw. Rlckzugsraume entwickeln.

Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften durch Beschattung sind auf ehemals
naturschutzfachlich weniger wertvollen Biotopen wie Intensivackern nicht zu erwar-
ten. Tierarten, die diese Flachen nach der Bauphase besiedeln finden den aufgrund
der Beschattungsverhaltnisse strukturierten Lebensraum bereits so vor.

Kleinsduger

Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass sie flr Klein- und Mittelsauger
keine Barrierewirkung besteht.

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Off-
nungen von mindestens 10 x 20 cm GrdBe in Bodennahe und im Héchstabstand von
15 m gewadhrleistet. Beeintrachtigungen fir Kleinsauger (wie Fuchs, Hase und
Dachs) werden dadurch vermieden.

Avifauna

Bisher erfolgte Untersuchungen und Studien an Freiflachen-Photovoltaikanlagen
zeigen, dass zahlreiche Vogelarten die Zwischenraume und Randbereiche von
Freiflachen-Photovoltaikanlagen als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen koén-
nen. Vor allem Singvbgel aus benachbarten Gehélzbiotopen nutzen die Anlagenfla-
chen zur Nahrungsaufnahme. Im Winter gehéren dazu auch die schneefreien Berei-
che unter den Modulen.

Flr Greifvogel weisen die extensiv genutzten Anlagenflachen ein attraktives Ange-
bot gegenliber der Umgebung auf. Von Singvégeln werden die Solarmodule bevor-
zugt als Ansitz- oder Singwarte genutzt.

Bearbeitungsstand: Méarz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplans
“Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie

Ueckermiinde-Pasewalk"

der Stadt Eggesin

Umweltbericht



Seite | 22

Studien zeigen auch, dass die Gefahr der Wahrnehmung von Solarmodulen als
Wasserflache nicht besteht.

Als vorwiegend optisch orientierte Tiere mit gutem Sichtvermégen werden die fir
einen Menschen aus der Entfernung wie eine einheitlich erscheinende Wasserflache
wirkende Ansicht schon aus grdBerer Entfernung in einzelne Modulbestandteile
aufgeldst.

Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere rastende und Nah-
rung suchende Voégel Freiflachen-Photovoltaikanlagen meiden und auf benachbarte
Flachen ausweichen.

Flugrichtungsanderung, die als Irritation- und Attraktionswirkung interpretiert
werden kénnten, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden.?

Wiederspiegelungen von Habitatelementen, die Végel zum horizontalen Anflug
motivieren sind durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum mdglich. Ein
erhohtes Mortalitatsrisiko flr Végel ist somit auszuschlieBen.

Kollisionsereignisse durch einzelnstehend hochragende Solarmodule sind ebenso
auszuschlieBen, wie die Kollision wegen des Versuchs des , Durchfliegens™ aufgrund
des Neigungswinkels der Module und der fehlenden Transparenz sicher auszuschlie-
Ben.3

Blendwirkungen reduzieren sich aufgrund der modernsten technischen Ausstattung
der Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3% Uuberschritten. Lichtblit-
ze wie bei schnell bewegten Strukturen sind durch die nahezu unbewegten Module
nicht zu erwarten. Aufgrund der Sonnenbewegung sind zudem fur stationdre Be-
obachter (britender Vogel) nur sehr kurze ,Blendsituationen™ denkbar.

Es liegen derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeintrachtigungen von
Tieren durch kurze Lichtreflexe vor. Diesen treten zumal auch in der Natur (Gewas-
seroberflachen) regelmaBig auf. Damit sind Auswirkungen auf die Avifauna durch
Lichtreflexe und Blendwirkungen nicht zu erwarten.3

Anlagen- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen durch Larm sind bei dem derzei-
tigen Stand der Technik von Freiflachen-Photovoltaikanlagen nicht zu erwarten.

Das artenschutzrechtliche Tétungsverbot ist angesichts der vorliegenden europai-
schen Rechtsprechung fir das o. g. Vorhaben grundsatzlich nicht relevant.

Fur das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte
Empfindlichkeiten der erfassten Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten
Verbotstatbestande des erheblichen Stérens wild lebender Tiere oder die Zersté-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten erflllen.

2 Leitfaden zur Beriicksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflaichenanlagen des Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007

3 Urteil des Landgerichts Frankfurt/ Main vom 18.07.2007 (AZ: ,/12 0 322/06)
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2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fldache

Die Module werden auf Rammfundamenten aufgestandert, sodass eine nachhaltige
Versiegelung des Bodens nicht notwendig wird. Lediglich zur ErschlieBung des
Baufeldes ist ein teilversiegelter Weg herzurichten. Des Weiteren werden die Zwi-
schenmodulflachen sowie die von Modulen Uberschirmten Flachen der Selbstbegrii-
nung Uberlassen

Das vorliegende Plangebiet umfasst eine Flache entlang der Bahnlinie Ueckermin-
de-Pasewalk, die gerade aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastung und der
guten verkehrlichen ErschlieBung sowie der glnstigen Topographie gut fir die
umwelt- und ressourcenschonende Art der dezentralen Stromerzeugung geeignet
ist.

Um der Landwirtschaft kein hochwertiges Ackerland zu entziehen, wurde der Pla-
nungsraum auf Bdden mit geringen Bodenwerten beschrankt. Bei den sich im
Geltungsbereich befindenden Béden handelt es sich um Sandacker (ACS) mit
Bodenwertzahlen von 13-14.

Den Vorgaben des § la Abs. 2 BauGB zum sparsamen Umgang mit Grund und
Boden wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan Rechnung getragen.

Durch die Grindung der Solarmodule mittels Rammpfosten ist keine Versiegelung
des Bodens notwendig. Es kommt lediglich zu einem Funktionsverlust im Bereich
der von den Modulen Uberstandenen Flache.

Hochwertige unbeeintrachtigte Flachen werden mit dem Vorhaben nicht in Anspruch
genommen. Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut
Flache erkennbar.

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Es handelt es sich im Planungsraum lberwiegend um Bdden mit unterentwickelter
Funktionsauspragung ohne besondere Bedeutung als Lebensraum flr geschitzte
Pflanzen und Tiere. Diese Bdden haben als Naturkdrper und Lebensgrundlage flr
Menschen und Tiere insbesondere in ihren Funktionen als Lebensraum fir Bodenor-
ganismen, als Standort flur die natirliche Vegetation und Standort flr Kulturpflan-
zen, als Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer flir Schadstoffe
sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde eine untergeordnete Bedeutung.

Durch den Einsatz der bautechnischen Gerate sowie durch den Fahrzeugverkehr
besteht die potenzielle Gefahrdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe,
Schmierdle), insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser
ansammeln kann. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren
technisch einwandfreien Zustand zu prifen.
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Mangel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und
Gerate sind von der Baustelle zu entfernen.

Gleichzeitig werden die Fahrzeugfiihrer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle
Gefahrdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemaBen und umsichtigen
Bauausfuhrung belehrt. Lagerplatze sind in einem ordnungsgemaBen Zustand zu
halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet.

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur
Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-
geman zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen
zu kontrollieren und durchzusetzen.

Flir das Schutzgut Boden ist festzustellen, dass die wesentlichen Funktionen durch
die geplante Errichtung und den Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaikanlage nicht
verloren gehen.

Die Verlegung der Kabel beschrankt sich auf Flachen mit geringer Bedeutung flr
den Arten- und Biotopschutz. Die Flache wird nur wahrend der Baudurchflihrung
temporar beansprucht. Der Arbeitsstreifen kann nach der Verlegung wieder rekulti-
viert werden. Die Wertigkeit des Biotoptyps wird nicht verandert.

2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der Uberdach-
ung mit Solarmodulen Uberwiegend vollstdndig und ungehindert im Boden versi-
ckern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht.

Allerdings besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr wahrend der Bau-
phase die potenzielle Gefahrdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe,
Schmierdle) insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser an-
sammeln kann.

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren tech-
nisch einwandfreien Zustand zu prifen. Mangel an Fahrzeugen sind umgehend zu
beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Gerate sind von der Baustelle zu entfernen.

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugfluhrer der Baufahrzeuge auf diese
potenzielle Gefahrdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemaBen und
umsichtigen Bauausfihrung belehrt.

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur
Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-
gemalB zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.
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Die untere Wasserbehtrde des Landkreises ist unverziglich Uber die Havarie und
die eingeleiteten MaBnahmen zu informieren.

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen
zu kontrollieren und durchzusetzen. Die Trafostation wird mit einer fllssigkeitsun-
durchlassigen Auffangwanne errichtet.

Eine erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser durch
das bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefahrdungspotenzial des Schadstoffein-
trags in Boden-, Grund und Oberflachenwasser ist bei ordnungsgemaBer Bauaus-
fihrung nicht zu erwarten.

Der Landkreis teilte mit Schreiben vom 17.11.2021 mit, dass dem geplanten o.g.
Vorhaben seitens der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises unter Einhaltung
nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt wird:

Auflagen

1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie
sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die H6he oder die Beschaf-
fenheit des Grundwassers auswirken kénnen, der zustandigen Behdrde einen
Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei un-
beabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zustandigen Behdrde un-
verzuglich anzuzeigen.

2. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung
(Grundwasserabsenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine
Gewasserbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewas-
sers der wasserrechtlichen Erlaubnis.

3. Die gesammelte Einleitung von Niederschlagswasser des geplanten Bauvorha-
bens in ein (auch Grundwasser) stellt nach § 9 WHG eine Gewasserbenutzung
dar. Die Benutzung eines Gewassers bedarf nach § 8 WHG einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehdérde.

4. Sollten bei den Erdarbeiten Dranungen oder auch andere hier nicht erwahnte
Entwasserungsleitungen angetroffen und beschadigt werden, so sind sie in je-
dem Falle wieder funktionsfahig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt
der Bauarbeiten trockengefallen sind. Der zustandige Wasser- und Bodenver-
band ist zu informieren.

Zudem wurden folgende Hinweise gegeben:

1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften zu
vermeiden und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.
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2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder
direkt oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in
ein Gewisser eingeleitet werden.

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann Uber eine ausreichende
Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mittieren Hochsten Grundwasserstand
(MHGW) auf dem Grundstlick versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk,
Arbeitsblatt DWA-M 153 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-
Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.

4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ahnliches geplant, sind diese so
herzurichten, dass Nachbargrundstlicke nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

5. Nach § 16 LWaG M-V wird fur das Entnehmen von Grundwasser kein Wasser-
entnahmeentgelt erhoben, sofern die Wassermenge insgesamt nicht mehr als
Zweitausend Kubikmeter im Kalenderjahr betragt.

2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigungen der Luft sind mit der Errichtung der
Freiflachen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. Gegenteilig wird mit Umsetzung
der Planung den Vorgaben des allgemeinen Klimaschutzes gemal3 § la Abs. 5
BauGB entsprochen. Somit tragt dieses Vorhaben zu einer Reduzierung der Treib-
hausgase bei.

Wahrend der Bauzeit kann es zu einen erhdohten Immissionsaussto durch Trans-
portfahrzeuge kommen.

Nach Abschluss der Beraumung der Flache finden keine Transporte zur bzw. von
der Vorhabenflache mehr statt.

2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Freiflachen-Photovoltaikanlagen sind landschaftsfremde Objekte. Auf Grund ihrer
GroBe, ihrer Uniformitat, der Gestaltung und der Materialverwendung fihren sie zu
einer Veranderung des Landschaftsbildes.

Eine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ist nur bedingt quantifizierbar. Es ist
eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen, Uberwiegend zur offenen Landschaft,
mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nahe zur Anlage zu erwar-
ten.

Die Wahrnehmbarkeit wird durch die angrenzenden Gehdlzstrukturen reduziert.

Eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch die geplanten Module
ist auf Grund der bestehenden Vorbelastungen vorliegend nicht zu erwarten.
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2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung

Es befinden sich keine Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung innerhalb des Untersuchungsraumes. Somit sind keine negativen Auswirkun-
gen auf diese Schutzgebiete zu beflirchten.

2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Boden-
denkmale bekannt.

Wenn dennoch wahrend der Arbeiten Funde oder auffdllige Bodenverfarbungen
entdeckt werden, ist gemaB § 11 DSchG M-V die zustandige untere Denkmal-
schutzbehdrde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintref-
fen des Landesamtes flur Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverander-
tem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfiir der Entdecker, der Leiter der
Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes
erkennen. Die Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige.

2.3.2 Anfilligkeit des Projekts fiir schwere Unfédlle und/oder Katastrophen

Gefahrliche Stoffe im Sinne der Zwdlften Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Storfall-Verordnung - 12. BImSchV), die die in Anhang
I genannten Mengenschwellen Uberschreiten, sind beim Bau und Betrieb des Solar-
parks nicht vorhanden. Der Solarpark unterliegt somit nicht den Anforderungen der
Storfallverordnung. Es handelt sich um keinen Stérfallbetrieb und auch im Umfeld
sind keine Storfallbetriebe, sodass Wechselwirkungen nicht auftreten kdénnen. Die
Gefahr von schweren Unféllen ist nicht gegeben. Eine erhebliche Gefahr des Austre-
tens wassergefahrdender Stoffe besteht mit dem geplanten Vorhaben nicht.

Die Transformatorenstationen weisen alle, nach Wasserhaushaltsgesetz erforderli-
che Zertifikate auf.

Erheblichen Beeintrachtigungen durch Betriebsstérungen und Leckagen kdnnen
demnach weitgehend ausgeschlossen werden. Strom kann nicht unkontrolliert
entweichen.

2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiithrung
des Vorhabens

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchfihrung des zu prifenden Vorhabens
das Plangebiet als landwirtschaftliche Nutzflache bestehen bleibt.

Die intensive ackerbauliche Bewirtschaftung wiirde weitergefiihrt werden.
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Dartber hinaus wird die Stabilitdat und Leistungsfahigkeit des Umwelt- und Natur-
haushalts am geplanten Anlagenstandort keinen wesentlichen Veranderungen
unterliegen.

2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschlieBBlich der
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen
des geplanten Vorhabens unter Berlicksichtigung der zu erwartenden Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgutern.

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevdlkerung

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen Schutz-
gutern sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt

Das geplante sonstige Sondergebiet ist anthropogen uberpragt und unterliegt
einem geringen Natlrlichkeitsgrad. Unter Einhaltung der beschriebenen Vermei-
dungsmaBnahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen vorhersehbar.
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgitern sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Flache

Flr die Errichtung des Solarparks sind geringe Vollversiegelungen von weniger als
10 m2 notwendig. Des Weiteren ist eine Teilversiegelung von ca. 309 m2 geplant
um die ErschlieBung der Anlage zu sichern. Dementsprechend sind keine erhebli-
chen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Flache vorhersehbar.

Schutzgut Boden

Allgemein besteht die Mdglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgltern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentli-
che Veranderung des Bodens fuhrt zu Verschiebungen im Pflanzenbestand, was
nachfolgend zu einer Anderung des Lebensraums von Tieren fiihrt.

Allerdings ist aufgrund der beschriebenen Vorbelastung des Standortes die Beein-
trachtigung von Lebensraumen mit Bedeutung fur den Arten- und Biotopschutz
auszuschlieBen.

Schutzgut Wasser

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht zu erwarten.
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Schutzgut Klima und Luft

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Landschaft

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht erkennbar.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht zu erwarten.

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Die Ndhe zur Bahntrasse und LandesstralBe erzeugt eine gewisse Vorbelastung des
gewahlten Standortes. Negative Beeinflussungen anderer diskutierter Standorte
konnten so vermieden werden.

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energietrager zu Gunsten der
Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das o6ffentliche Versor-
gungsnetz eingespeist werden.

2.5 Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen

Brutvégel

Um den Verbotstatbestand gemaB § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden, sollte eine
Bauzeitenregelung festgelegt werden. Der Beginn der geplanten BaumaBnahmen
sollte auBerhalb der Brutperiode erfolgen. Ist dies nicht mdglich und soll ein Baube-
ginn wahrend der Brutperiode erfolgen, hat vor Baubeginn eine Kartierung durch
geeignetes Fachpersonal zu erfolgen. Eine erhebliche oder nachhaltige Beeintrachti-
gung von Bodenbrutern in der Bauphase lasst sich bei ordnungsgemaBer Errichtung
der geplanten baulichen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermei-
dungsmaBnahmen nicht ableiten.

Reptilien

Bei der Durchfihrung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. Marz bis zum 30.
September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun zu errichten,
welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhindert.

Dieser Zaun ist im Rahmen einer dkologischen Baulberwachung (durch ein hierflr
qualifiziertes Fachburo fur Natur und Artenschutz) errichten zu lassen.
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Die Funktionsfahigkeit dieses Zaunes ist wahrend des gesamten Bauzeitraumes
sicher zu stellen. Das Fachburo ist der UNB rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten
schriftlich zu benennen.

Kleinsduger

Die Freiflachen-Photovoltaikanlage muss aus versicherungstechnischen Grinden
eingezaunt werden. Die Einfriedung der Anlage soll so gestaltet werden, dass fur
Klein- und Mittelsauger keine Barrierewirkung besteht.

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Off-
nungen von mindestens 10 x 20 cm GrdBe in Bodennahe und im Hochstabstand von
15 m gewahrleistet. Beeintrachtigungen fir Kleinsauger (wie Fuchs, Hase, Igel und
Dachs) werden dadurch vermieden.

AusgleichsmaBnahmen

Verbleibende Folgen des Eingriffs auf die Funktionen des Natur- und Landschafts-
haushalts werden auBerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans funktions-
gleich durch entsprechende MaBnahmen ausgeglichen.

3. Weitere Angaben zur Umweltpriifung

3.1 Beschreibung von methodischen Ansdtzen und Schwierigkeiten bzw.
Kenntnisliicken

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumen-
tativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umwelt-
prifung wurden im Rahmen der frihzeitigen Behdrdenbeteiligung der zustéandigen
Fachbehoérden ermittelt.

3.2 Hinweise zur Uberwachung (Monitoring)

Uber ein Monitoring Uberwacht die Stadt die erheblichen Umweltauswirkungen, um
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln.

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete Uberwa-
chungsmaBnahmen und Informationen unter Bericksichtigung der Bringschuld der
Fachbehérden nach § 4 Abs. 3 BauGB in regelmaBigen Intervallen nach Realisierung
des Vorhabens zu prifen und gegebenenfalls geeignete MaBnahmen zur Abhilfe zu
ergreifen.

Die Stadt Eggesin plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung des
Vorhabens zu prifen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen
Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. erhebli-
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che unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Die Prifung erfolgt
durch Abfrage der entsprechenden Fachbehérden. Alle mit dem Monitoring-Konzept
in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Vorhabentrager zu tragen.

3.3 Erforderliche Sondergutachten

Innerhalb der Umweltprifung wurde eine Spezielle artenschutzrechtliche Prifung
fir den Untersuchungsraum durchgefthrt.

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es zu prifen, ob sich die
vorhersehbaren Wirkungen von Freiflachen-Photovoltaikanlagen mit entsprechen-
den Empfindlichkeiten Uberlagern.

Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Planungsrau-
mes ist es auszuschlieBen, dass die 6kologische Funktion des vom geplanten Vor-
haben betroffenen Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestatte in ihrem raumli-
chen Zusammenhang zerstort wird.

Fir das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte
Empfindlichkeiten streng geschlitzter Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten
Verbotstatbestdnde des erheblichen Stérens wildlebender Tiere oder die Zerstérung
von Fortpflanzungs- und Ruhestatten erflillen, sofern die VermeidungsmaBnahmen
eingehalten werden.

Der Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerbarer
Energien aus Solarenergie am geplanten Standort stehen nach derzeitigem
Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen.

4, Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Prifung der Wirkung der geplanten Freiflachen-Photovoltaikanlage auf die
Schutzguter des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzglter
aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich
oder nachhaltig beeintrachtigt werden.

Der beschriebene Bauablauf Iasst keine nachteiligen und nachhaltigen Auswirkun-
gen auf die Schutzgiter vermuten.

Unter Einhaltung der beschriebenen VermeidungsmaBnahme ist von keiner Beein-
trachtigung der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeintrachti-
gung weiterer besonders oder streng geschlitzter Arten ist nicht ableitbar.

Wahrend der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im
Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen
Auswirkungen im Sinne von Uberschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissi-
onsgrenzwerte fihren kénnten.
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Eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-
nen und bewerteten Schutzgiiter konnte fiir dieses Vorhaben im Rahmen
der Umweltpriifung nicht festgestellt werden.

Bearbeitungsstand: Méarz 2022 5. Anderung des Flachennutzungsplans
“Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie

Ueckermiinde-Pasewalk"

der Stadt Eggesin

Umweltbericht



	Drucksache
	Anlage  1 Abw_§ 4a (3)_2022
	Anlage  2 01_Planzeichnung 2022
	Anlage  3 02_Begründung 2022
	Anlage  4 03_Umweltbericht 2022

